
Elternzeitfrage. Eilt ein bisschen ;-)
Beitrag von „Marigor!“ vom 20. November 2010 13:38

Hallo FrauBounty,

auch in NRW ist das von Schulamt zu Schulamt verschieden. Mein Schulamt hat folgendes
akzeptiert:
Ich habe erst einmal ein Jahr Elternzeit eingereicht, dann um ein halbes Jahr und anschließend
um ein dreiviertel Jahr verlängert. Meine Stundenzahl habe ich in jedem Abschnitt verändert.
Mein Schulamt hat da mitgespielt und ich hätte auch noch kleinere Abschnitte Elternzeit
einreichen dürfen.

Bei einer Freundin von mir (auch NRW) war das nicht so einfach. Sie hat einmal Elternzeit für
ein Jahr beantragt. Danach kam die Info, dass sie sich nun festlegen muss, da sie ihre Elternzeit
"nur" noch zweimal verlängern darf. Die Stundenzahl könne sie aber auch von Halbjahr zu
Halbjahr angeben und variieren.

Ruf' also am besten beim Schulamt an und frag' nach. Ich schätze mal, dass du, wenn du ein
Jahr Elternzeit beantragst, dich ca. 2-3 Monate vor Ablauf der Elternzeit weiter festlegen musst.
Dann kannst du deine genaue Stundenzahl festlegen und auch über die Verlängerung der
Elternzeit nachdenken.

Mit einer Versetzung ist es (glaube ich) so, dass du erst versetzt werden kannst, wenn du deine
Elternzeit beendet hast. Einen Antrag kannst du natürlich früher stellen, so dass du zum
"Neueinstieg" nach der Elternzeit direkt an deiner neuen Schule anfängst.

Wie das mit den Vertretungsstellen über Verena läuft, weiß ich nicht so genau. Ich glaube aber
nicht, dass sich das lohnen würde, da eine "Verena-Stelle" ja nicht mit Beamten-Gehalt vergütet
wird.

Ich wünsche dir alles Gute für die nächsten Tage und Monate.
LG

1https://www.lehrerforen.de/thread/27639-elternzeitfrage-eilt-ein-bisschen/?postID=222988#post222988
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